§ 152. (1) Von der Verbindlichkeit zur Ablegung eines Zeugnisses

sind befreit:

5. Psychiater, Psychotherapeuten, Psychologen, Bewährungshelfer,

     eingetragene Mediatoren nach dem Zivilrechts-Mediations-Gesetz,

     BGBl. I Nr. 29/2003, sowie Mitarbeiter anerkannter

     Einrichtungen zur psychosozialen Beratung und Betreuung über

     das, was ihnen in dieser Eigenschaft bekannt geworden ist.

